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Kinderferienprogramm 2021 
Das Kinderferienprogramm findet dieses Jahr statt. Allerdings in einer etwas kleineren Form 
und unter den Auflagen der derzeitigen Pandemiebedingungen. 
Es werden einzelne Angebote stattfinden. Diese werden jeweils im Amtsblatt Wolpertshau-
sen veröffentlicht. 
Die vierte Aktion des Kinderferienprogramms wird vom Heimat- und Kulturverein Wolperts-
hausen e.V.  am 06.09.2021 angeboten: 
  
Wo ist das Land, in dem der Pfeffer wächst? Wenn man wütend ist, sagt man schnell 
mal: „Geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst!“. Natürlich ist dies nicht wörtlich ge-
meint. - Wir machen einen Ausflug in die Welt der Kräuter und Gewürze.  
Termin: Montag, 06.09.2021 
Beginn: 14:30 Uhr und Ende: 16:30 Uhr 
Alter: 6 - 14 Jahre 
Kosten: keine 
Maximale Teilnehmerzahl: 8 Kinder 
Treffpunkt: Gewürzmanufaktur, Haller Straße 20, 74549 Wolpertshausen 
Anmeldeschluss ist der 01.09.2021. 
  
Die telefonische Anmeldung erfolgt über Frau Judith Färber, Gemeindeverwaltung Wolperts-
hausen unter der Nummer 07904/9799-23 zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses. 

Kinderferienprogramm 2021 
Das Kinderferienprogramm findet dieses Jahr statt. Allerdings in einer etwas kleineren Form und 
unter den Auflagen der derzeitigen Pandemiebedingungen.  

Es werden einzelne Angebote stattfinden. Diese werden jeweils im Amtsblatt Wolpertshausen 
veröffentlicht. 

Die vierte Aktion des Kinderferienprogramms wird vom Heimat- und Kulturverein Wolpertshausen 
e.V. am 06.09.2021 angeboten: 
 

Wo ist das Land, in dem der Pfeffer wächst? Wenn man wütend ist, sagt man schnell mal: 
„Geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst!“. Natürlich ist dies nicht wörtlich gemeint. – Wir 
machen einen Ausflug in die Welt der Kräuter und Gewürze.  

Termin: Montag, 06.09.2021 

Beginn: 14:30 Uhr und Ende: 16:30 Uhr 

Alter: 6 – 14 Jahre 

Kosten: keine 

Maximale Teilnehmerzahl: 8 Kinder 

Treffpunkt: Gewürzmanufaktur, Haller Straße 20, 74549 Wolpertshausen 

Anmeldeschluss ist der 01.09.2021. 

 
Die telefonische Anmeldung erfolgt über Frau Judith Färber, Gemeindeverwaltung 
Wolpertshausen unter der Nummer 07904/9799-23 zu den üblichen Öffnungszeiten des 
Rathauses.  
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Öffnungszeiten im Testzentrum Reinsberg 
Donnerstag    von 17:00 - 19:00 Uhr 
Samstag   von 15:00 - 16:00 Uhr 

 

Donnerstag von 17:00 – 19:00 Uhr 
Samstag      von 15:00 – 16:00 Uhr 

 

 

Sehr geehrte Autoren,
das Mitteilungsblatt Wolpertshausen macht  
in den Kalenderwochen 32-33 Sommerpause.
Nächste Veröffentlichung: 27.08.2021
Redaktionsschluss: 22.08.2021, 23:00 Uhr
Wir bitten um Beachtung 
und wünschen Ihnen erholsame Sommerferien.
Der Verlag

Sommerpause
in Wolpertshausen

Rathaus - Öffnungszeiten  

Montag, Mittwoch, Donnerstag u. Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag: 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
zusätzlich: 
Montag: 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr (nur mit Terminvereinbarung) 
Mittwoch: 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr (nur mit Terminvereinbarung) 

So finden Sie Ihren zuständigen Rathaus-Mitarbeiter 

Zentrale Tel. 9799-0  gemeinde@wolpertshausen.de 

Bürgermeister 
Jürgen Silberzahn Tel. 9799-0 Zi. 1.03 juergen.silberzahn@wolpertshausen.de 

Vorzimmer des Bürgermeisters, Bauamt, Amtsblatt, Hallenverwaltung, Veranstaltungskalender 
Melina Schiele-Tahta Tel. 9799-12 Zi. 1.02 melina.schiele-tahta@wolpertshausen.de 

Leiterin Hauptamt, Personalamt 
Cornelia Müller  Tel. 9799-20 Zi. 1.04 cornelia.mueller@wolpertshausen.de 

Stellv. Hauptamtsleitung, Grundschule/Kindergarten 
Judith Färber  Tel. 9799-23 Zi. 1.05 judith.faerber@wolpertshausen.de 

Einwohnermeldeamt, Standesamt, Gewerbeamt, Bürgerservice
Nadine Schuller Tel. 9799-21 Zi. 1.01 nadine.schuller@wolpertshausen.de 

Hauptamt, Technische Sachbearbeitung
Matthias Bühler Tel. 9799-22 Zi. 1.06 matthias.buehler@wolpertshausen.de 

Fachbedienstete für das Finanzwesen, Steueramt, Feuerwehr 
Katharina Wackler Tel. 9799-25 Zi. 2.02 katharina.wackler@wolpertshausen.de 

Gemeindekasse, Finanzwesen 
Miriam Krieger Tel. 9799-26 Zi. 2.04 miriam.krieger@wolpertshausen.de 

Wasserversorgung, Friedhofsverwaltung, Steueramt 
Susanne Kronmüller Tel. 9799-27 Zi. 2.03 susanne.kronmueller@wolpertshausen.de 

Finanzwesen, Steueramt 
Katrin Belschner Tel. 9799-28 Zi. 2.03 katrin.belschner@wolpertshausen.de 

Bauhof Wolpertshausen Tel. 0171/3089288 

Zusammenhalten - 
 ABER Abstand halten



Nummer 31-33 Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Wolpertshausen vom 6. August 2021 Seite 3

Öffentliche Auslegung des Entwurfes der 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
„Rudelsdorf“ in Rudelsdorf 
Der Gemeinderat Wolpertshausen hat am 31.03.2021 in öffent-
licher Sitzung die Aufstellung der Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung „Rudelsdorf“  in Rudelsdorf einschließlich der 
Satzung über die örtlichen Bauvorschriften zu dieser Satzung 
beschlossen, sowie am 21.07.2021 in öffentlicher Sitzung die 
Entwürfe gebilligt und beschlossen, diese nach § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch öffentlich auszulegen. Maßgebend sind der 
Lageplan und die textlichen Festsetzungen vom 21.07.2021, 
gefertigt vom Landratsamt, Fachbereich Kreisplanung. 
Ein Umweltbericht ist gemäß § 34 Abs. 5 BauGB nicht zu 
erstellen. 
Der Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssat-
zung ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt. 
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Die Entwürfe der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung mit 
Lageplan und textlichen Festsetzungen und der Satzung über 
die örtlichen Bauvorschriften zu dieser Satzung werden 
vom 23.08.2021 
bis einschließlich 23.09.2021 
im Rathaus öffentlich ausgelegt. 
Während der öffentlichen Auslegung können beim Bürgermeis-
teramt während der üblichen Dienststunden Stellungnahmen 
mündlich zu Protokoll oder schriftlich beim Bürgermeisteramt 
eingereicht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über die Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung unberücksichtigt bleiben. 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die aus-
zulegenden Unterlagen sind zusätzlich im Internet auf der 
Homepage der Gemeinde Wolpertshausen und im zentralen 
Internetportal des Landes Baden-Württemberg eingestellt. 
  

Wichtiger Hinweis: 
Aufgrund der Corona-Pandemie kann es sein, dass das Rat-
haus nur eingeschränkt frei zugänglich ist. Bitte informieren 
Sie sich vorab über die aktuelle Situation und beachten Sie 
die entsprechenden Hygienevorschriften und vereinbaren Sie 
gegebenenfalls einen Termin. 
  
gez. Silberzahn 
Bürgermeister 
  

An alle Hundehalter/innen im 
Gemeindegebiet Wolpertshausen 
In letzter Zeit gehen immer wieder Beschwer-
den bei der Gemeindeverwaltung ein, dass 
es im Gemeindegebiet Wolpertshausen, sei 

es innerorts, aber auch außerhalb und auf den Rad- und 
Wanderwegen zu extremen Verunreinigungen durch Hun-
dekot kommt.  
Außerdem werden zugeknotete Hundekotbeutel auf Wege, 
Mauern, in Wiesen und Äcker geworfen oder an Zäune ge-
hängt. Dies ist vollkommen inakzeptabel. 
Grundsätzlich haben Halter/innen bzw. Führer/innen von 
Hunden dafür zu sorgen, dass diese ihre Notdurft nicht auf 
Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen, in fremden Vor-
gärten, auf Kinderspielplätzen und auf landwirtschaftlichen 
Flächen während der Vegetationszeit verrichten.  
Passiert dies trotzdem, muss der/die Halter/in bzw. Führer/
in des Hundes dies unverzüglich beseitigen. Gleiches gilt 
auch für Wege und Wegeränder außerhalb der Ortslage.  
Es ist sicher für alle Spaziergänger/innen, spielenden Kinder 
und auch für Grundstückseigentümer sehr ärgerlich, wenn 
sie in solche Haufen treten.  
Darum müssen alle Hundehalter/innen und Hundeführer/
innen den Hundekot ihres Hundes ordnungsgemäß und 
unverzüglich beseitigen.  
Sollte es diesbezüglich zu Anzeigen bei der Ortspolizei-
behörde kommen, kann ein Bußgeldverfahren mit einem 
Bußgeld in Höhe von bis zu 1.000 Euro eingeleitet werden.  
Wir bitten um Beachtung und verantwortungsbewusste-
res Handeln.  
Ihre Mitbürger/innen werden es Ihnen danken! 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgermeister Silberzahn 

 
 

Fälligkeit der Grund- und Gewerbesteuer 
am 15.08.2021 
Am 15.08.2021 wird die dritte Rate der Grundsteuer für 
das Jahr 2021 zur Zahlung fällig. Die Höhe der Grundsteu-
er ist aus dem zuletzt erlassenen Grundsteuerbescheid 
ersichtlich. 
Ebenso ist am 15.08.2021 die dritte Rate der Gewerbesteu-
er-Vorauszahlung für das Jahr 2021 zu leisten. 
Um Mahngebühren und Säumniszuschläge zu vermei-
den, werden die Nicht-Abbucher um pünktliche Einhal-
tung des Zahlungstermins gebeten. 
Wir bitten um Beachtung! 
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1 

Corona-Maßnahmen in vier Inzidenzstufen 
 
Ab 26. Juli 2021 werden die vier Inzidenzstufen mit kleinen Anpassungen fortgeführt. Die Anpassungen sind 
mit einem + gekennzeichnet. Lockerungen treten nach 5 Tagen in der niedrigeren Inzidenzstufe in Kraft, Ver-
schärfungen nach 5 Tagen in der nächsthöheren Inzidenzstufe. 

 

Stand: 26. Juli 2021 – weitere Informationen und FAQ auf Baden-Württemberg.de  

 

Grundsätzlich gilt: 

 

    

 

 

Medizinische Maskenpflicht in Innenräumen ab 6 Jahre bleibt weiterhin bestehen. 
Ausnahmen:  
» Kinder bis einschließlich 5 Jahre 
» Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung 

notwendig) 
» In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen,  

Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben. 
» Im Freien ist die Maske nur dann zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 

Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann. 

 
Schnell- und Selbsttests (für bestimmte Dienstleistungen und Angebote erforderlich) dürfen nicht älter 
als 24 Stunden sein.  
» Hierfür können kostenlose Bürgertests oder Angebote von Arbeitgeber*innen, Schulen und  

Anbieter*innen von Dienstleistungen genutzt werden.  
» Zu testende Personen dürfen einen für Laien zugelassenen Schnelltest an sich selbst unter Aufsicht 

(z.B. durch Dienstleister*innen oder Arbeitgeber*innen) durchführen und bescheinigen lassen. 
» Schüler*innen können einen von der Schule bescheinigten negativen Test vorlegen (max. 60  

Stunden alt) vorlegen.  
» Für asymptomatische Kinder bis einschließlich fünf Jahre gilt keine Testpflicht.  

 
Legende 

 

Nachweislich geimpft, 
genesen oder getestet 

 

Datenverarbeitung  
erforderlich 

 

Hygienekonzept 
erforderlich 

 

Zusätzliche  
Maskenpflicht 

Abstand 
halten 

Hygiene  
praktizieren 

Medizinische 
Maske tragen 

Corona-App  
nutzen 

Regelmäßig 
lüften 
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Neue Mittelspannungserdleitung zwischen 
Wolpertshausen und Obersteinach 
Die Netze BW verlegt zur Verbesserung der Stromversorgung 
von Wolpertshausen und Ilshofen eine neue zusätzliche Mit-
telspannungsleitung zwischen Obersteinach und Wolperts-
hausen. 
Der Beginn der Baumaßnahme ist auf den 23.08.2021 geplant. 
Die Fa. Lorenz Bau wird die Tiefbauarbeiten durchführen. Es ist 
eine Bauzeit von ca. acht Wochen geplant. In dieser Zeit kann 
es im Bereich der Leitungstrasse zu Behinderungen kommen. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Ihre Netze BW 
Meisterhausstr. 11 
74613 Öhringen 

Sommerzeit - Urlaubszeit 
Der Sommer ist da und auch die Sommerferien. Bedingt da-
durch kann es in einigen Bereichen zu Engpässen kommen. 
Im Rathaus wurde der Urlaub zwar so organisiert, dass immer 
eine Vertretung als Ansprechpartner erreichbar ist. Dennoch 
kann es sein, dass die eine oder andere Sache nicht in der 
gewohnten Schnelligkeit erledigt wird. 
Wir bitten um Verständnis, wenn die Mitarbeiter nicht wie ge-
wohnt zur Verfügung stehen. Bitte melden Sie sich vielleicht 
kurz vorher telefonisch, wenn Sie mit jemandem Bestimmten 
sprechen möchten. Nach der Urlaubszeit stehen wir Ihnen in 
gewohnter Weise zur Verfügung. 
Und auch unser Mitteilungsblatt macht Ferien, nicht aber das 
Internet. Wer auch über die „Mitteilungsblatt-lose“ Zeit infor-
miert sein will, was sich in Wolpertshausen so tut, der findet 
auf www.wolpertshausen.de immer wieder aktuelle Informa-
tionen und interessante Neuigkeiten. 
Das nächste Mitteilungsblatt erscheint dieses Jahr am Frei-
tag, den 27.08.2021. 
Ihr Bürgermeisteramt Wolpertshausen

Öffentliche Bekanntgabe und Auslegung der 
Eröffnungsbilanz des Nachbarschaftsschul- 
verbandes „Ilshofener Ebene“ zum 01.01.2020 
Aufgrund § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenar-
beit (GKZ) vom 16.09.1974 und gem. Artikel 13 Abs. 5 Satz 
2 Haushaltsreformgesetz in Verbindung mit §§ 95b Abs. 1 
Satz 2 und 39 Abs. 2 Nr. 14 Gemeindeordnung fasste die Ver-
bandsversammlung in ihrer Sitzung am 13.07.2021 folgenden 
Feststellungsbeschluss: 
Die Eröffnungsbilanz des Nachbarschaftsschulverbandes 
„Ilshofener Ebene“ zum 01.01.2020 wird wie dargestellt be-
schlossen. 

1 

Öffentliche Bekanntgabe und Auslegung der Eröffnungsbilanz 
des Nachbarschaftsschulverbandes „Ilshofener Ebene“ zum 01.01.2020 

 
Aufgrund § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16.09.1974 und gem. Artikel 13 Abs. 5 Satz 2 Haushaltsreformge
in Verbindung mit §§ 95b Abs. 1 Satz 2 und 39 Abs. 2 Nr. 14 Gemeindeordnung fasste die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 13.07.2021 
folgenden Feststellungsbeschluss: 
 
Die Eröffnungsbilanz des Nachbarschaftsschulverbandes „Ilshofener Ebene“ zum 01.01.2020 wird wie dargestellt beschlossen. 
 

A K T I V A   P A S S I V A   
1. Vermögen 0,00 € 1. Eigenkapital 861.347,95 € 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 1.1 Basiskapital 861.347,95 € 
1.2 Sachvermögen 9.433.416,23 € 2. Sonderposten 8.599.380,22 € 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke  341.989,39 € 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 8.599.380,22 € 
1.2.2 Bebaute Grundstücke  7.817.333,92 € 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 0,00 € 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.010.837,93 € 2.3 Sonderposten für Sonstiges 0,00 € 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 20.345,00 € 3. Verbindlichkeiten 368.802,45 € 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 242.910,00 € 3.2 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung. 365.901,57 € 
1.2.9 Anlagen im Bau 0,00 € 3.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.990,00 € 
1.3 Finanzvermögen 396.114,39 € 3.7 Sonstige Verbindlichkeiten 910,88 € 
1.3.2 Sonstige Beteiligungen 0,00 € 4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 € 
1.3.4 Ausleihungen 462,82 €     
1.3.5 Wertpapiere 0,00 €     
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 81.463,53€     
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 432,00 €     
1.3.8 Liquide Mittel 313.756,04 €     
2. Abgrenzungsposten 0,00 €     
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 €     
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 0,00 €     
S U M M E   A K T I V A 9.829.530,62 € S U M M E   P A S S I V A 9.829.530,62 € 

Öffentliche Auslegung: 
Die Eröffnungsbilanz mit Erläuterungsbericht liegt in der Zeit von Montag 09.08.2021 bis Dienstag 17.08.2021, je einschließ-
lich, zur Einsichtnahme für jedermann öffentlich beim Bürgermeisteramt Ilshofen, Kämmerei, Zimmer 1.02, Haller Str. 1, 74532 
Ilshofen aus. 
Ilshofen, den 06.08.2021 
Verbandsvorsitzender 
Martin Blessing, Bürgermeister
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Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg 
Brutto für Netto bei Ferienjobbern 
In Baden-Württemberg beginnen die Ferien. Viele Schülerin-
nen und Schüler nutzen die schulfreie Zeit, um sich mit einem 
Minijob das Taschengeld aufzubessern oder erste Einblicke 
in die Berufswelt zu erhalten. Wegen der Corona-Pandemie 
dürfen Ferienjobber in diesem Jahr deutlich länger arbeiten, 
um brutto für netto zu verdienen. Das teilt die Deutsche Ren-
tenversicherung Baden-Württemberg mit. 
Es gibt zwei Arten von Minijobs, die man als Ferienjob ausüben 
kann: den kurzfristigen Minijob und den geringfügig entlohnten 
450-Euro-Minijob. Während bei dem geringfügig entlohnten 
Minijob der monatliche Verdienst auf 450 Euro begrenzt ist, 
kann man in einem kurzfristigen Minijob unbegrenzt verdie-
nen. Hier ist aber die Beschäftigungsdauer eingeschränkt: Wer 
zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober eine im Voraus 
befristete kurzfristige Beschäftigung ausübt, kann bis zu vier 
Monate oder 102 Arbeitstage arbeiten - und der Job bleibt so-
zialversicherungsfrei. Werden diese Zeiträume auch bei meh-
reren Beschäftigungen nicht überschritten, spielen die Höhe 
des Gehalts und die Anzahl der Arbeitsstunden keine Rolle. 
  

Landratsamt Schwäbisch Hall
Impfangebote für Kinder und 
Jugendliche in Rot am See 
Am Sonntag, 01. August stehen im Zentralen 
Impfzentrum in Rot am See nicht nur Kinder-
ärzte für eine Impfung zur Verfügung, es in-

formieren auch Feuerwehr, Polizei und DRK vor Ort über 
ihre interessante Arbeit. 
Im Rahmen des landesweiten Aktionswochenendes „Impfen 
für 12- bis 17-Jährige“ stehen im Zentralen Impfzentrum in Rot 
am See am kommenden Sonntag Kinderärzte für die Impfung 
von Kindern und Jugendlichen bereit. Damit der Aufenthalt im 
Impfzentrum für diese Zielgruppe noch attraktiver wird, sind 
an diesem Tag auch Ansprechpartner von Feuerwehr, Polizei 
und Deutschem Roten Kreuz mit ihren Fahrzeugen vor Ort. 
Auch die Firma Hanselmann als Logistikunternehmen und 
Vermieter der Immobilie wird mit Fahrzeugen vertreten sein. 
Neben einem Blick in die Fahrzeuge und Ausstattung werden 
auch Informationen über Ausbildungs- und Berufsmöglich-
keiten angeboten. 
Landrat Bauer bedankt sich bei den Organisatoren und freut 
sich: „Mit einer Kombination aus Pandemiebekämpfung und 
Fachkräftesicherung, kann unsere Wirtschaftsförderung vor 
Ort zwei ihrer derzeit wichtigsten Themenfelder verknüpfen“. 

Nochmals Impfaktion für Kinder 
Im Rahmen der Impfkampagne „#dranbleibenBW“ bietet 
der Landkreis am kommenden Wochenende in Wolperts-
hausen nochmals die Impfung für 12- bis 17-jährige Kinder 
und Jugendliche an. Ärzte der Kinderklinik des Schwä-
bisch Haller Diakoneo Diak Klinikums übernehmen wieder 
die Beratung der Eltern und Jugendlichen. Auch im Impf-
zentrum in Rot am See können Kinder geimpft werden. 
200 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 bis 17 Jahren 
kamen am vergangenen Wochenende, begleitet von mindestens 
einem Erziehungsberechtigten, ins Impfzentrum nach Wolperts-
hausen und nutzten das Angebot, sich von Kinderärzten über 
die Covid-Impfung informieren zu lassen, teilt Prof. Dr. Andreas 
Holzinger mit. Der Chefarzt der Kinderklinik am Haller Diakoneo 
Diak Klinikum war selbst vor Ort. „Viele Eltern waren unsicher, ob 
Sie der Impfung zustimmen sollten und deshalb dankbar für die 
Einschätzung der Kinderärzte“, berichtet Professor Holzinger. Der 
Impfstoff von BioNTech sei gut verträglich und für Kinder ab 12 
Jahren von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelas-
sen. „Um im Einzelfall eine Impfempfehlung abgeben zu können, 
muss man das Kind sehen und mit den Eltern sprechen“, betont 
Professor Holzinger. In der Kinderambulanz im Diak Klinikum 
und bei den niedergelassenen Kinderärzten sei dafür eine Ter-
minvereinbarung erforderlich. Im Kreisimpfzentrum in Wolperts-

hausen und im Zentralen Impfzentrum in Rot am See ist keine 
Anmeldung mehr erforderlich. Erwachsene und auch Kinder ab 
12 Jahren, wenn das Einverständnis der Erziehungsberechtig-
ten vorliegt, können sich dort während der Öffnungszeiten imp-
fen lassen. Eine spezielle Beratung durch Kinderärzte wird aber 
nur an Aktionstagen angeboten. „Nutzen Sie die Gelegenheit“, 
appelliert Landrat Gerhard Bauer und lädt am Samstag, 31. Juli 
und Sonntag, 1. August von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr Kinder ab 
12 Jahren und Erwachsene in die Impfzentren nach Wolperts-
hausen und Rot am See ein. 
Weitere Covid-19 Impfmöglichkeiten für Kinder: 
Ambulanz der Kinderklinik am Diak Klinikum in Schwäbisch 
Hall, Tel. 0791 753 4509. 
Kinderarztpraxis des MVZ am Klinikum Crailsheim, www.
mvz-cr.de/impfportal oder telefonisch unter 07951 490 188. 
Die Impfung von Kindern kann grundsätzlich auch durch an-
dere Kinderärzte erfolgen. Ob und wann Kinder-Impftermine 
angeboten werden, kann bei den einzelnen Kinderarztpraxen 
nachgefragt werden. 
  
       Wiedereröffnung der Service-Center des 
Finanzamts 
Ab dem 2. August 2021 haben beim Finanzamt Schwäbisch 
Hall und der Außenstelle Crailsheim die Service-Center wieder 
für den Publikumsverkehr geöffnet. Dabei ist mittels des Termin-
vereinbarungssystem auf der Startseite der Internetseite des 
Finanzamts vorab ein Termin zu vereinabren. Sofern Bürgerin-
nen und Bürger keinen Zugang zur Onlinebuchung haben, kann 
ein Termin auch telefonisch unter 0791/752-0 gebucht werden. 
Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, sind die vor Ort gebotenen Abstands-
regelungen sowie Hygienevorschriften einzuhalten. Der Zutritt 
ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung gestattet. 
Darüber hinaus steht beim Finanzamt auch ein elektronisches 
Kontaktformular zur Verfügung, das auf der Internetseite des 
Finanzamts zu finden ist, mit dem sich die Bürgerinnen und 
Bürger an das Finanzamt wenden können. 
Für allgemeine Fragen zur Steuererklärung können Bürgerin-
nen und Bürger außerdem den Steuerchatbot der baden-würt-
tembergischen Steuerverwaltung zur Unterstützung nehmen. 
Der Chatbot steht unabhängig von den Servicezeiten des 
jeweiligen Finanzamtes rund um die Uhr an sieben Tagen in 
der Woche zur Verfügung. Den virtuellen Assistenten in Sa-
chen Steuern erreichen Sie unter  steuerchatbot.digital-bw.de. 
Außerdem hat die Steuerverwaltung Baden-Württemberg Er-
klärvideos im Einsatz. Kurz und prägnant wird jeweils in rund 2 
Minuten dargestellt, was in bestimmten Situationen steuerlich zu 
tun ist oder welche Möglichkeiten das Steuerrecht bietet. Den 
Link  zu den Erklärvideos finden Sie im Internet auf der Start-
seite der Oberfinanzdirektion Karlsruhe und den Finanzämtern 
Besucher, die Unterlagen persönlich im Finanzamt abgeben 
wollen, werden gebeten, diese per Post an das Finanzamt zu 
übersenden oder direkt in den Briefkasten vor Ort zu werfen. 
Zudem können Steuererklärungen komfortabel über das On-
lineportal ELSTER eingereicht werden. Weitere Informationen 
dazu finden Sie im Internet unter https://www.elster.de. 
Es gilt noch zu beachten, dass aufgrund besonderer bau-
licher und örtlicher Gegebenheiten und aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes, Steuerformulare im Service-Center 
in Schwäbisch Hall nur dienstags von 7:30 Uhr bis 12 Uhr 
(ohne Termin) abgeholt werden können. 
Die Steuerformulare können aber auch jederzeit unter htt-
ps://www.formulare-bfinv.de heruntergeladen werden. In 
absoluten Ausnahmefällen können die Steuerformulare beim 
Finanzamt schriftlich oder telefonisch angefordert werden. 
  
Landschaftserhaltungsverband  für den 
Landkreis Schwäbisch Hall e. V. 
Ausschreibung/ Markterkundung 
Der Landschaftserhaltungsverband für den Landkreis Schwä-
bisch Hall e.V. (LEV) sucht Auftragnehmer für diverse Land-
schaftspflegearbeiten im ganzen Landkreis SHA. Wer zukünftig 
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bei der Angebotseinholung berücksichtigt werden möchte, 
melde sich bitte bis spätestens 20.09.2021 beim Landschafts-
erhaltungsverband Schwäbisch Hall.  
Die Tätigkeiten in der Landschaftspflege umfassen zum Bei-
spiel das abschnittsweise Auf-Stock-setzten von Hecken, 
Entfernen von Gehölzaustrieben auf Schafhutungen, Ent-
buschungen von Flächen (damit diese wieder bewirtschaftet 
werden können), Entlandungen von Tümpeln, Mahd mit Ab-
räumen (z. B. Streuwiesen). Die Hauptsaison für diese Arbeiten 
ist Spätsommer bis Frühjahr. 
Melden können sich Landwirte, Firmen und sonstige Perso-
nen, die praktische Arbeiten in der Natur verrichten möchten, 
zupacken können und über die für die Tätigkeit erforderlichen 
Maschine(n) verfügen. Für viele Arbeiten reichen bereits ein 
Motormäher und eine Motorsäge aus. Je nach Auftrag sind 
die Auftragnehmer auch mit Balkenmäher, Traktor und Mul-
cher/Schwader/Kipper etc., (Forst-)Mulcher oder Bagger un-
terwegs. Auch Spezialmaschinen für Steilhänge oder Nass-
wiesen (z. B. Mahdkorb) kommen zum Einsatz. 
Die Auftrags- bzw. Flächengrößen variieren dabei von Kleinst-
flächen bis zu großen zusammenhängenden Wacholderhei-
den von 20 ha. 
Bei Interesse können Sie sich bis zum 20.09.2021 über einen 
Rückmeldebogen beim LEV registrieren. In diesem wird ange-
geben welche Art von Landschaftspflegearbeiten ausgeführt 
werden können und in welchem Umkreis. Den Rückmeldebo-
gen sowie weitere Infos gibt es unter folgendem Link: 
https://www.lrasha.de/de/buergerservice/landschaftserhal-
tungsverband/arbeitsschwerpunkte 
Bei Interesse schicken Sie bitte den Rückmeldebogen, so-
wie die Einwilligung zur Datenverarbeitung per Post: Land-
schaftserhaltungsverband, Karl-Kurz-Str. 44, 74523 Schwä-
bisch Hall, per Mail an: lev@LRASHA.de, oder per Fax an 
0791-755 97907. 
  
Das Forstamt informiert - Waldbegegnungen 
Waldbaden trifft Klangschalen 
Samstag, 7. August von  18.00 - 20.00 Uhr 
Die Abendstimmung im Wald lässt uns zur Ruhe kommen und 
wir erleben gemeinsam, wie die Effekte des Waldbadens durch 
den Einsatz der Klangschalen intensiviert werden. 
Die Übungen im Zusammenspiel mit dem Klang der Schalen 
werden die Selbstheilungskräfte unseres Körpers anregen 
und uns im Herzen berühren. Die Achtsamkeitsübungen und 
die sanften Schwingungen laden uns ein, mit der Natur und 
unserem Inneren in Einklang zu kommen. 
Teilnehmer: Erwachsene jeden Alters, max. 12 Personen 
Treffpunkt:  Parkplatz Weckelweiler, Zum Streitwald 22, 

74592 Kirchberg/Jagst 
Kosten: 24,- € pro Person 
Leitung: Cinzia Faraci 
Sonstiges: Sie sollten bequeme warme Schuhe, wetter-
angepasste Kleidung und etwas zum Trinken mitbringen. Sit-
zunterlagen sind vorhanden. 
Anmeldung:Forstamt Schwäbisch Hall unter 0791-755-7877 
oder Forstamt@LRASHA.de 
  
Wanderwoche 
9.- 13. August, jeweils von 10.00 - 17.00 Uhr  
Flirrende Hitze, Heuschrecken und gaukelnde Schmetterlin-
ge sind typisch für den Sommer, der uns manchmal etwas 
träge macht. 
Dennoch wollen wir uns aufmachen und ihn mit allen Sinnen 
erleben. Unterwegs lernen wir aromatische Sommerkräuter 
kennen und genießen den Schatten spendenden Wald. Jede 
unserer Wanderungen führt uns an natürlichen Badeplätzen 
vorbei, wo wir uns erfrischen können. Impulse zur Stärkung 
der Resilienz, sowie kreative Elemente sind die Erfrischung 
für die Seele und den Geist. 
Teilnehmer: Natur- und Wanderbegeisterte jedes Alters 
Touren: Kochertal bei Weilersbach (ca.16 km) 
 Jagsttal bei Bächlingen (ca.12 km) 

 Fichtenberg (12 alternativ 14 km) 
 Jagsttal bei Lobenhausen (ca. 14 km) 
 Westgartshausen / Reiglersbachtal (ca. 5 km) 
 Treffpunkte werden noch bekanntgegeben. 
Kosten: :  195,- € pro Person, bzw. 40,- €/Tag bei Teil-

nahme an Einzeltagen 
Leitung: Beate Leidig 
Sonstiges: Sie sollten wetterangepasste Kleidung, feste 
Schuhe, Rucksackverpflegung, Sonnenschutz, Badesachen, 
Papier und Schreibzeug sowie Behälter für Kräuter mitbringen. 
Für Regentage gibt es eine Alternativplanung. 
Anmeldung: Forstamt Schwäbisch Hall unter 0791-755-7877 
oder Forstamt@LRASHA.de 
  
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 
Landkreises Schwäbisch Hall mbH
Wann ist die beste Zeit für einen Heizungstausch? 
Idealerweise sollte eine Heizungsmodernisierung geplant 
durchgeführt werden und nicht, wenn man durch eine de-
fekte Heizung dazu gezwungen wird. Eine Erneuerung der 
Heizung im Sommerhalbjahr hat viele Vorteile - und kann im 
Winter viel Ärger ersparen. In der warmen Jahreszeit besteht 
für Hausbesitzer kein Zeitdruck, da die Heizung nicht benötigt 
wird. Auch ein zwei- bis dreitägiger Verzicht auf Warmwasser 
ist im Sommer angenehmer als bei Minusgraden. 
Frühzeitige Planung ist wichtig 
Das bedeutet aber auch: mit den Planungen und Vorberei-
tungen sollte schon im Frühjahr begonnen werden. Hierbei ist 
Sorgfalt gefragt, denn der Kauf einer neuen Heizung ist meist 
eine Entscheidung für die nächsten 20 Jahre. Gefragt waren 
beim Heizungstausch im vergangenen Jahr vor allem Wärme-
pumpen, Biomasse-Heizungen und Solarthermie. Welches 
Heizsystem im Einzelfall das Beste ist, hängt von unterschied-
lichen Faktoren ab, zum Beispiel von der Wärmedämmung des 
Hauses. Eine pauschale Empfehlung ist nicht möglich, umso 
wichtiger ist eine individuelle Beratung. 
Fördermittel beantragen 
Wer den Heizungstausch jetzt in Angriff nehmen und dabei 
auf eine umweltfreundliche Alternative umsteigen will, kann 
von umfangreichen Förderprogrammen profitieren. Die Bedin-
gungen sind so attraktiv wie noch nie: beim Austausch einer 
alten Ölheizung gegen eine erneuerbare Energieform sind bis 
zu 45 Prozent Förderung möglich. 
Energieberatungen im Landkreis Schwäbisch Hall 
Das energieZENTRUM, die Energieagentur des Landkreises 
Schwäbisch Hall und die Energieberatung der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg bieten kostenlose telefonische 
Beratung zu den Themen Heizungstausch und Fördermög-
lichkeiten an. 
Unsere Energieberater:innen nehmen Ihre individuelle Situation 
auch vor Ort im Rahmen des „Eignungs-Check Heizung“ in 
Augenschein, Terminvereinbarungen sind möglich unter 0800 
809 802 400 (kostenfrei) oder direkt beim energieZENTRUM 
unter Tel. 07904 945 99-10.  Mehr Informationen im Internet: 
www.energie-zentrum.com. 
  
 

Abfuhrtermine
Biomüll und Restmüll Mittwoch, 11. August 2021 
Papiertonne Mittwoch, 11. August 2021 
Gelber Sack Donnerstag, 02. September 2021 
Die Mülltonnen sowie die Gelben Säcke müssen ab 6.00 Uhr 
zur Abholung bereitstehen. 
Bitte achten Sie darauf, dass an Müllabfuhrtagen enge Zu-
fahrten und Wendeplatten nicht durch parkende Autos zuge-
stellt sind.  
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VERSCHENK-BÖRSE 
Wer brauchbare Gegenstände hat, die zu schade zum Weg-
werfen sind, kann diese der Gemeindeverwaltung, Tel. 
07904/9799-0 mitteilen. Wir veröffentlichen die angebotenen 
Gegenstände und Ihre Telefon-Nr. (keine Adresse) im Mittei-
lungsblatt und im Schaukasten am Rathaus. 
Wichtig!!! 
Bitte melden sie sich auch dann wieder, wenn der Gegenstand 
vergeben wurde, damit er aus der Angebotsliste gestrichen 
wird. Nur so kann die Verschenk-Börse immer aktuell sein. 
Sollten Sie sich für einen der Gegenstände interessieren, kön-
nen Sie sich direkt mit dem Anbieter in Verbindung setzen. 
  
Zur Zeit wird angeboten: 
- Schreibtisch aus Holz, Farbe: hellbraun, Tel.: 0171 5386578 
  
 

Es feiert Geburtstag am:  
11. August: 
Herr Petar Lusic seinen 70sten 
12. August:  
Frau Alice Hildebrandt ihren 85sten 
  
Hierzu gratulieren wir ganz herzlich und wünschen al-
les Gute! 

 

Zuzüge/Wegzüge/Zuzüge/Wegzüge/
 UmmeldungenUmmeldungen

Zuzüge/Wegzüge/Ummeldungen 
im Juli 2021 
Zuzüge: 8 Personen 
Umzüge: 0 Personen 
Wegzüge: 9 Personen

Feuerwehr-News
Feuerwehr zu Corona-Zeiten - Gemeinsame 
Übung 
Durch die zur Zeit konstant niedrigen Corona-Zahlen  ist es 
seit Anfang 2020 wieder möglich, mit allen Kameradinnen und 
Kameraden gemeinsam eine Übung abzuhalten. Am 
Freitag, den 6. August 2021 um 20 Uhr 
Treffen wir uns am Magazin in Wolpertshausen. Abhängig vom 
weiteren Inzidenzverlauf  kann die Septemberübung auch 
noch gemeinsam abgehalten werden. Genauere Informatio-
nen folgen kurz vorher. 
Eine weiter kurze Vorabinformation.  Zum Monatswechsel 
wurde unser LF8 außer Dienst gestellt. Weitere ausführlichere 
Informationen folgen oder am Freitag in der Übung. 

Einsatz Baum auf Fahrbahn 
Am Sonntag den 26. Juli um 16.58 Uhr wurden die Freiwillige 
Feuerwehr Wolpertshausen zu einem Baum auf Fahrbahn mit 
Gefahr allarmiert. 
 

 
Direkt an der Bühlerbrücke zwischen Cröffelbach und der 
Kläranlage war ein Baum auf die Stromleitungen gefallen. Die 
Leitungen hingen direkt über die Straße. Da unklar war, ob die 
Starkstromleitungen noch stromführend waren, und sie über 
das Brückengeländer und die Leitplanke hingen, wurde das 
Gebiet weiträumig abgesperrt, bis der Stromversoger die Lei-
tungen freigegeben und entfernt hat. Da dies im Feierabend-
verkehr stattgefunden hat, wurde der Verkehr weiträumig von 
der Polizei umgeleitet. 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
116 117 ist die neue Rufnummer für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst
Ab dem 27. Mai 2015 wird in Baden-Württemberg die bundes-
weit einheitliche Rufnummer für den ärztlichen Bereitschafts-
dienst - 116 117 - eingeführt. Diese kostenlose Rufnummer 
ersetzt die bisherige Nummer für den allgemeinärztlichen Be-
reitschaftsdienst. Die Rufnummern für fachärztliche Dienste 
(Kinder, HNO, Augen) bleiben weiter bestehen.
Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen 
Arzt brauchen und nicht bis zur nächsten Sprechstunde war-
ten können, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst für Sie da. In 
Baden-Württemberg gibt es ein flächendeckendes Netz von 
Notfallpraxen, die Sie während der Öffnungszeiten ohne vor-
herige Anmeldung direkt aufsuchen können.
Eine Übersicht der Notfallpraxen finden Sie auf der Homepage 
der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg: http://
www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/
Wenn Sie die Rufnummer 116 117 wählen, hören Sie in der 
Regel zunächst eine Bandansage, die Ihnen die Adresse der 
nächstgelegenen Notfallpraxis und die Öffnungszeiten nennt. 
Falls Sie aus medizinischen Gründen einen Hausbesuch be-
nötigen, bleiben Sie in der Leitung.
Sie  werden sodann an die zuständige Rettungsleitstelle wei-
tergeleitet, welche die Hausbesuche koordiniert.
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit 
dem Rettungsdienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe 
leistet. Bei Notfällen, zum Beispiel Ohnmacht, Herzinfarkt, aku-
ten Blutungen oder Vergiftungen, alarmieren Sie bitte sofort 
den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.
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Ärztetafel am Wochenende - ab 27.5.2015
Ärztlicher Bereitschaftsdienst für den gesamten Landkreis 
Schwäbisch Hall
116 117 ohne Vorwahl, kostenfrei 
oder 0791/19 222 (DRK-Leitstelle)
werktags 18.00 bis 8.00 Uhr
Sa, So u. Feiertage  8.00 bis 8.00 Uhr

Zentrale Notfallpraxis am Diakonie-Krankenhaus, 
Schwäbisch Hall
Diakonie-Straße 10, Tel. 0791/753-4567
Sa, So, Feiertage 8.00 bis 22.00 Uhr durchgehend be-
setzt, Voranmeldung empfehlenswert.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Der zahnärztliche Notfalldienst an Wochenenden und Feier-
tagen wird zentral unter der Telefonnummer 0711-7877799 
bekannt gegeben.

Rettungsdienst
Bei lebensbedrohlichen Notfällen, wie Ohnmacht, Verdacht auf 
Herzinfarkt oder Schlaganfall, akuten Blutungen oder Vergif-
tungen, alarmieren Sie bitte unverzüglich den Rettungsdienst 
unter der Rufnummer 112

112 nur im Notfall anrufen
Extranummern für Krankentransporte

Die Nummern im Überblick
112 bei Feuer, Unfall oder medizinischem Notfall

(0791) 19 222 für Krankentransporte (wichtig mit Vorwahl)

Telefonseelsorge, 
Telefon 0800 111 0 111, jeden Tag, in Notfällen auch nachts, 
kostenfrei. 

Krankenpflegedienst Ilshofen-Wolpertshausen
Die Schwestern sind unter der Telefonnummer 07904/466 
(Anrufbeantworter) erreichbar.

Sie erreichen uns:
Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr 
unter: 0152-06364980 oder 0152-06364983 
oder per E-Mail: info@wolpis0-100.de 
Weitere Informationen finden Sie im Internet: 
www.wolpis0-100.de

Häusliche Kranken-
und Altenpflege
Pflegeteam Ilshofen
Telefon (0 79 04) 4 66

Bitte sprechen Sie auf unseren 
Anrufbeantworter, dieser wird 
mehrmals täglich abgehört. 
Wir rufen Sie gerne zurück.

Stark für andere
Evang. Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V.
Evang. Kirchenbezirk Schwäbisch Hall e.V.
Evang. Kirchengemeinden
Krankenpflegevereine

Information & Beratung bei Fragen zu 
Pflege und Hilfe im Alltag.

Wir beraten Sie unabhängig und kos-
tenfrei im:
• Pflegestützpunkt Crailsheim

im Gesundheitsamt • Gartenstraße 21
Telefon 07951 492-5555
• Montagnachmittag in Gerabronn im Rathaus
Blaufeldener Straße 8
Terminvereinbarung auch unter info@psp-sha.de.
Weitere Informationen unter www.psp-sha.de.

Apotheken-Notdienst 
Samstag, 7. August 
Qmediko Apotheke im Ärztehaus, Weilerwiese 5, 
Hessental, Tel. (0791) 93741100   
Schloss-Apotheke, Frankenplatz 3, 
Kirchberg an der Jagst, Tel. (07954) 98700   
Sonnen-Apotheke, Ellwanger Str. 6 
Bühlertann, Tel. (07973) 250   
Sonntag, 8. August 
Buhl’sche Apotheke, Kanzleistr. 5 
Gaildorf, Tel. (07971) 95960   
Rössler-Apotheke, Hohenloher Sr. 29 
Untermünkheim, Tel. (0791) 89422   
Schönebürg Apotheke, Schönebürgstr. 78 
Crailsheim, Tel. (07951) 278044   
jeweils von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr des Folgetages   

Apotheken-
Notdienstfinder

kostenfrei aus dem 
Festnetz

0800 0022 8 33

Handy max. 69 ct/min.

22 833

für TrAuernde Kinder, Jugendliche und deren Familien
Gartenstr. 13, 74653 Künzelsau-Gaisbach
Telefon 0700 - 11 22 44 77
Mail: info@lichtblick-tak.de
www.lichtblick-tak.de

Service- bzw. Störungsnummern der Netze BW:
Service: 0800-3629900
Störung Strom: 0800-3629477
Störung Gas: 0800-3629447

Evangelische 
Kirchengemeinde
Reinsberg

Pfarrerin Annemarie Schirrschmidt u. Pfarrer Stefan Schirrschmidt
Pfarrbuckel 3, 74549 Wolpertshausen, Tel.: 07904 / 267,
Email: Pfarramt.Reinsberg@elkw.de

Sonntag, 8. August 2021 
10.30 Uhr Gottesdienst in Reinsberg  
 mit Pfarrerin i.R. Annegret Maurer 
 Getauft wird im Gottesdienst Matteo Schirr-

schmidt aus Reinsberg 
Sonntag, 15. August 2021 
10.30 Uhr Gottesdienst in Reinsberg  
 mit Pfarrerin Holzwarth-Raitelhuber 
Sonntag, 22. August 2021 
09.30 Uhr Distriktgottesdienst in Ilshofen  
 mit Pfarrer Hans-Gerhard Hammer 
10.30 Uhr Distriktgottesdienst in Großaltdorf  
 mit Pfarrer Hans-Gerthard Hammer 
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Sonntag, 29. August 2021 
10.00 Uhr Hoffestgottesdienst in Wolpertshausen auf dem 

Sonnenhof 
  
Elternzeit Annemarie und Stefan Schirrschmidt 
Vom 3. August bis 2.September ist das Pfarrehepaar Schirr-
schmidt in Elternzeit. 
Die Vertretung des Pfarramts übernehmen: 
vom 03.08. - 15.08. Pfarrerin Susanne Meyer, Obersteinach, 
Tel: 07906-251 
vom 16.08. - 29.08. Pfarrer Hans-Gerhard Hammer, Großalt-
dorf, Tel: 07907-326 
vom 30.08. - 02.09. Pfarrer Johannes Albrecht, Oberaspach, 
Tel: 07904-287 
  
Urlauszeiten Pfarrbüro 
Das Pfarrbüro ist Mittwoch, den 11. August und Mittwoch, 
den 25. August nicht besetzt. 
  

Evangelische Kirchengemeinden  
Obersteinach und Ruppertshofen

Samstag, 7. August 
15.00 Uhr Kirchliche Trauung von Marcel und Jenni Dölzer 

im Pfarrgarten in Obersteinach. 
Sonntag, 8. August 
(Achtung: Ungewöhnliche Anfangszeit!) 
09.30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst vor der Martins-

kirche in Ruppertshofen mit Pfarrerin Susanne 
Holzwarth-Raithelhuber. 

 (Bei Regen findet der Gottesdienst in der Kirche 
statt.) 

Samstag, 14. August 
14.30 Uhr Feier der Heiligen Taufe von Eleyah Bäuml, Toch-

ter von Nicole und Alexander Bäuml im Familien-
kreis im Garten der Familie in Windisch Brach-
bach. 

Sonntag, 15. August 
11.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst am Hüttle in Haß-

felden (Hörlebacher Str. 4). 
 Bei Regen muss der Gottesdienst leider ausfallen. 
Sonntag, 22. August 
09.30 Uhr Distriktgottesdienst in der Kirche in Ilshofen mit 

Pfarrer i.R. Hans-Gerhard Hammer. 
Samstag, 28. August 
14.30 Uhr Kirchliche Trauung von Markus und Jule Rein-

hardt, geb. Megerle im Pfarrgarten in Oberstei-
nach. Bei feuchtem Wetter ist die Trauung im 
Schuppen der Familie Megerle in Söllbot. 

Sonntag, 29. August 
11.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst vor der Martinskir-

che in Ruppertshofen mit Pfarrer i.R. Hans-Ger-
hard Hammer. (Bei Regen findet der Gottesdienst 
in der Kirche statt.) 

Sonntag, 5. September 
10.30 Uhr Distriktsgottesdienst  im Pfarrgarten in 

Reinsberg mit Pfarrer Stefan Schirrschmidt. 
Samstag, 11. September 
11.00 Uhr Kirchliche Trauung  von Marcel und Jasmin Fi-

scher, geb Seibold in der Peter- und Paul-Kirche 
in Obersteinach. 

16.00 Uhr Feier der Heiligen Taufe von Marlene Bolz, Toch-
ter von Eva und Hans-Peter Bolz im Familienkreis 
in Hessenau. 

Sonntag, 12. September 
11.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst zum Schuljahres-

anfang im Pfarrgarten in Obersteinach.  
14.30 Uhr Feier der Heiligen Taufe von Melia Lou Klein, 

Tochter von Lisa und Jaime Klein im Familienkreis 
im Pfarrgarten in Obersteinach. 

  
Falls der Gottesdienst in der Kirche stattfindet, besteht Mas-
kenpflicht. Im Freien muss die Maske nur für die Wege und 
zum Singen getragen werden. 
  
Die Kinderkirche und das Taizé-Abendgebet finden wäh-
rend der Sommerferien nicht statt. 
  
Die Vertretung für unser Pfarramt haben: 
16.- 22. August: 
Pfarrerin Susanne Holzwarth-Raithelhuber aus Ilshofen, Tel. 
07904 940026 
23.-29. August 
Pfarrer i.R. Hans-Gerhard Hammer aus Großaltdorf,
Tel. 07907 326 
30. August - 7.September: 
Pfarrer Johannes Albrecht, Oberaspach, Tel 07904 287 
  

Katholische 
Kirchengemeinde
Großallmerspann

Pfarrer Funk, Kirchstraße 11, 74532 Ilshofen-Großallmerspann, 
Tel.: 07904-8010, E-Mail: stjosef.grossallmerspann@drs.de

Pfarrer Funk ist bis 26. August 2021 im Urlaub! 
Seine Vertretung übernimmt Pfarrer Sebastian Kothe aus 
Schwäbisch Hall. In dringenden Fällen können Sie Pfarrer 
Kothe unter folgender Mobil-Nummer erreichen: 

0178 3768106 
Während des Urlaubs von Pfarrer Funk finden freitags keine 
Gottesdienste in Großallmerspann statt. In dieser Zeit entfal-
len ebenso die Gottesdienste in Ilshofen. 
  
Die Gottesdienste werden entsprechend der Hygiene-
schutzvorschriften abgehalten, die im Eingangsbereich 
der Kirche ausgewiesen sind. 
Bitte bringen Sie Ihren medizinischen Mund-Nase-Schutz 
mit. Als „medizinische Maske“ gelten sogenannte OP-Mas-
ken (Einwegmasken) oder auch Masken der Standards KN95/
N95 oder FFP2. 
  
Zu den Gottesdiensten wird keine Voranmeldung mehr be-
nötigt. 
Gemeindegesang ist wieder möglich, sofern die Maskenpflicht 
eingehalten wird. 
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Gesangbücher werden in der Kirche weiterhin nicht ausliegen, 
bitte bringen Sie Ihr Gesangbuch von Zuhause mit. 
  
Sonntag, 08. August 2021  
09.15 Uhr Großallmerspann: Messfeier 
Sonntag, 15. August 2021 - Mariä Aufnahme in den Himmel 
09.15 Uhr Großallmerspann: Messfeier 
 Im Gottesdienst werden Blumen und Kräuter 

gesegnet! 
Sonntag, 22. August 2021  
09.15 Uhr Großallmerspann: Messfeier 
Freitag, 27. August 2021 
18.30 Uhr Großallmerspann: Rosenkranz 
19.00 Uhr Großallmerspann: Gottesdienst unter dem Motto 

„Talente im Ehrenamt“ 
  
Süddeutsche Gemeinschaft Leofels
Termine  
Sommerzeit- Ferienzeit- Zeit- vor allem für Kinder und Ju-
gendliche zum Chillen, Neues zu entdecken, Abenteuer erle-
ben und Vieles mehr ... 
Wir wünschen Euch und den Eltern, Erziehern aber auch allen 
anderen eine wunderbare, gesegnete Sommerzeit mit vielen 
guten Erlebnissen für Geist, Seele und Leib ... 
Während den Ferien entfallen Kinderstunde, Jungschar, 
Teen- und Jugendkreis. Die Gottesdienste finden wie ge-
wohnt statt. 
  
Sonntag, 08.08.2021 
10.30 Uhr Gottesdienst (mit separatem Kinderprogramm) 
Sonntag, 15.08.2021 
10.30 Uhr Gottesdienst (mit separatem Kinderprogramm) 
Sonntag, 22.08.2021 
10.30 Uhr Gottesdienst (mit separatem Kinderprogramm) 
Sonntag, 29.08.2021 
10.30 Uhr Gottesdienst (mit separatem Kinderprogramm) 
 

Neuapostolische Kirche Ilshofen
Sonntag, 08.08.2021 
09.30 Uhr Gottesdienst 
Mittwoch, 11.08.2021 
20.00 Uhr Gottesdienst 
Sonntag, 15.08.2021 
09.30 Uhr Gottesdienst 

Mittwoch, 18.08.2021 
20.00 Uhr Festgottesdienst 
Sonntag, 22.08.2021 
09.30 Uhr Gottesdienst 
Mittwoch, 25.08.2021 
20.00 Uhr Gottesdienst 
  
Eine Teilnahme kann nur unter den bekannten Sicherheits-
maßnahmen stattfinden. 
Es findet keine Sonntagschule für die Kinder statt. 
  
 

Gesangsverein Eintracht 
Wolpertshausen e.V.
Jahreshauptversammlung der Eintracht 
Am 27.07.2021 fand unsere Jahreshaupt-
versammlung bei der Metzgerei Setzer in 
Wolpertshausen statt. 
Der 1. Vorsitzende Albrecht Fischer konnte 

bei der Versammlung zahlreiche, am Vereinsgeschehen inte-
ressierte, Mitglieder begrüßen. Leider war das vergangene 
Vereinsjahr durch die Coronapandemie stark ausgebremst und 

das Vereinsleben war so gut wie still gestanden. Im Herbst 
letzten Jahres wurde mit Hygienekonzept und Abstandsregeln 
der Singstundenbetrieb wieder aufgenommen. Jedoch musste 
dieser nach wenigen Chorproben wieder eingestellt werden. 
Der Vorstand plant ab September diesen Jahres den Singstun-
denbetrieb in allen Chören wieder aufzunehmen. Außerdem 
ist ein virtuelles Chorkonzert für den Herbst geplant. Mit drei 
Gastchören wird ein komplett virtuelles Konzert aufgenom-
men, das dann im Internet auf YouTube anzuschauen ist. 

Nach den weiteren Berichten der Schriftführerin, der Kassie-
rerin sowie der Kassenprüfer wurde die Vorstandschaft ein-
stimmig entlastet. Die Entlastung führte Herr Bürgermeister 
Silberzahn durch. 
Anschließend stand die Wahl der gesamten Vorstandschaft 
auf dem Programm. Von den Mitgliedern der Versammlung 
wurden einstimmig gewählt: 
1. Vorsitzender: Albrecht Fischer 
stellvertretende Vorsitzende: Heike Elbl und Hans Hermann 
Schriftführerin: Elena Fischer 
Kassiererin: Sabrina Schlumberger 
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Beiräte:  Michael Falk, Thomas Grün, 
Katja Leiser, Constanze 
Ohlrogge, Petra Sandler, 
Karlheinz Spring und Loni 
Schumm 

Kassenprüfer:  Nadine Bader und Ute Hirsch-
mann 

Verabschiedet wurden nach langjähriger Tätigkeit im Beirat 
Gaby Franz und Anneliese Pfeifer und nach 19 Jahren Amts-
zeit als Schriftführerin Ulrike Sadler. 
Ferner konnte Albrecht Fischer im Rahmen der Versamm-
lung einige langjährige Sänger ehren. Für 30 Jahre Singen 
im Chor wurden geehrt: Anneliese Pfeifer, Ernst Bezelberger, 
Jörg Daniel, Fritz Frank, Gottfried Gronbach, Karl Kerber, Hel-
mut Pfeifer und Karlheinz Spring. Zum Ehrenmitglied ernannt 
wurden: Erika Pröger, Elfriede Weihbrecht, Karl Kerber und 
Helmut Pfeifer. Der Vorstand bedankte sich bei den Jubilaren 
für ihr großes Engagement im Verein und überreichte ihnen 
eine Urkunde sowie einen Präsentkorb. 
Ulrike Sadler, Gesangverein Eintracht Wolpertshausen

Seniorenkreis
Der nächste Seniorenstammtisch findet am 
Mittwoch, den 25. August um 14.00 Uhr in der Landmetzge-
rei Setzer statt. 
Bitte die aktuellen Coronaverordnungen beachten. 
Info bei Werner Breuninger Tel. 07904/7151
 

Angelverein Hörlebach
EINLADUNG 
Zu seiner diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung lädt der Vorstand des Angelvereines Hör-
lebach seine Mitglieder und deren Familien-
angehörigen recht herzlich ein. 

Diese findet am Freitag, den 20. August um 20.00 Uhr im 
Festschuppen in Hörlebach statt. 
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten. 
Tagesordnung:  
1. Begrüßung 
2. Jahresbericht 
3. Kassenbericht 
4. Bericht des Kassenprüfers 
5. Entlastung 
6. Verschiedenes 
Wir bitten um Beachtung der aktuellen Coronaregeln! 
Die Vorstandschaft 
  
 

Schulzentrum Ilshofen 
31 Belobigungen und 32 Preise 
Abschlussfeier und Zeugnisübergabe 2021 an der Her-
mann-Merz-Schule Ilshofen 
Die Schülerinnen und Schüler der diesjährigen Abschluss-
klassen der Werkreal- und Realschule Ilshofen mussten sich 
auch in diesem Schuljahr pandemiebedingt etlichen Heraus-
forderungen stellen. 
Trotz dieser zusätzlichen Anstrengungen konnten alle 39 Schü-
lerinnen und Schüler der Werkrealschulklassen 9 und alle 64 
Schülerinnen und Schüler der Realschulklassen 10, ihre Schul-
zeit erfolgreich beenden. 
Die von den Eltern geschmückte Großsporthalle in Ilshofen 
erzeugte eine festliche Stimmung und bildete einen würdigen 
Rahmen für diese Feier. Unterwegs auf neuen Wegen – mit 
diesen Worten ging Schulleiter Stefan Bauder in seiner Ein-
gangsrede auf die Parallelen zwischen der Walz eines Hand-
werkergesellen und der Zeit nach der Schule für die Schüle-
rinnen und Schüler ein. Die Vertreterinnen des Elternbeirats, 

Frau Britta Gschwindt und Frau Nicole Schickner, gratulierten 
den Absolventen ebenfalls und gingen dabei auch auf die be-
sonderen Begebenheiten des Schuljahres ein. Frau Michaela 
Haring und Herr Michael Striegel, die Klassenlehrer der Ab-
schlussklassen der Werkrealschule, verabschiedeten sich mit 
emotionalen Worten von ihren Schülerinnen und Schülern. 
Für Schmunzeln sorgte der Sketch der Realschulklassenleh-
rer Herr Stefan Kuchenbrod, Herr Thorsten Lemke und Herr 
Udo Müller, die von zwei Abschlussschülerinnen gekonnt un-
terstützt wurden. Begeisterungsstürme erntete Leni Thal bei 
ihrem letzten Auftritt als langjährige Sängerin der Schulband. 
Insgesamt waren die Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
sehr gut. So wurden in der Werkrealschule 10 Belobigungen 
und 5 Preise verliehen. In der Realschule führten die über-
zeugenden Leistungen zu 21 Belobigungen und 27 Preisen. 
Den besten Abschluss in der Werkrealschule erreichte Elena 
Setzer mit einem Durchschnitt von 1,2. 
Das beste Ergebnis in der Realschule erzielten Mia Bilic und 
Sarah Weidner jeweils mit einem Durchschnitt von 1,2. 
Der feierliche Abend – und hier waren sich Schülerinnen und 
Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer einig, bildete 
somit einen schönen Abschluss. 
Die Abschlussschülerinnen- und Schüler der Her-
mann-Merz-Schule sind: 
Werkrealschule: 
Laura Baumann (Preis), Enrico Fabio Boccuccia, Justin Bohn, 
Fabrice Brekau, Lars Buchmann (Belobigung), Alisa Dederer, 
Justin Ernst, Kenny Lee Göbel, Maik Grüschow (Belobigung), 
Mourice Güntner (Preis), Efe Can Halici (Belobigung), Noel 
Hanselmann (Belobigung), Melissa Heinz (Belobigung), Jus-
tin Hild, Emre Kayar, Engin Kirca, Steven Koczor, Maximilian 
Kümmerer, Alia Vanessa Lanzendorfer (Belobigung), Deniz Ad-
nan Mentes, Esma Meral (Belobigung), Florian Metzger (Preis), 
Marcel Miller, Xenia Pfeiffer (Preis), Alen Pilica, Edda Rühle 
(Belobigung), Simon Lukas Schmidt, Moritz Schneider, Elena 
Setzer (Preis), Adnan Shammo, Yeganeh Sharifi (Belobigung), 
Daniel Sidjakin, Alexander Sidyakin, Danny Jeremy Stier, Mi-
chael Szturo, Koray Can Vural (Belobigung), Iron Tino Wage-
mann, Pätrick Noah Wandelburg, Pascal Maximilian Winter. 
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Realschule: 
Nico Abel, Mauritz Julius Allinger (Preis), Marleen Bauer (Preis), 
Luisa Beck (Preis), Mia Bilic (Preis), Antoinée Jacinta Birke 
(Belobigung), Tanja Boger (Preis), Bianca-Isabel Burk, Han-
na-Tabea Dirksen (Preis), Simon Johann Duis, Ruben Eber-
hardt (Belobigung), Tijana Marie Etzel (Preis), Ronja Feucht 
(Preis), Sina Frey (Belobigung), Janis-Michael Gesell , Ame-
lie Patrizia Gräfenstein (Preis), Helin Gürbey (Preis), Justin 
Hentze (Belobigung), Noel Levin Hirsch (Preis), Phil Hofmann 
(Belobigung), Ronja Illich (Preis), Joanna Immel, Max Josha 
Kaufmann (Preis), Koray Kizil, Joshua Klein, Chantal-Ay-
leen Kluger, Max Erik Köhler, Christoph Kraft (Belobigung), 
Nila Kristin Kümmerer (Preis), Florian Benno Kupfer (Belobi-
gung), Iain Kupfer (Preis), Sophia Lerch (Preis), Lukas Loh-
rer (Preis), Celina Lukic (Preis), Patrick Machleb (Preis), Ele-
na Mann (Preis), Laura Michelle Mayer (Preis), Marvin Uwe 
Mechnich (Belobigung), Dennis Meininger (Belobigung), Leon 
Minok, Tim Daniel Müller (Belobigung), Ruben Neber (Belo-
bigung), Fynn Willy Rapp, Marie Claire Rappold (Preis), Fe-
lix Rauner (Belobigung), David Riedel, Maxim Ritter (Preis), 
Laura Rothenberger, Luke William Rüger (Belobigung), Mad-
leen Sachse, Hannes Ludwig Schäfer (Belobigung), Hannes 
Schickner (Belobigung), Nico Schlipf (Belobigung), Bastian 
Michael Schramm (Belobigung), Florian Alexander Schramm 
(Belobigung), Lorin Loy Schuler, Felix Schürrle (Preis), Simon 
Daniel Schwaderer (Belobigung), Christian Serga (Belobi-
gung), Shaila Misha Speicher (Belobigung), Leni Thal (Preis), 
Nina Unzeitig, Sarah Lena Weidner (Preis), Timo Weiß (Preis). 
 

Stadt Vellberg 
38. Trödelmarkt vor historischer Kulisse - Vellberg 
Am Samstag, 4. September startet um 9:00 Uhr der nun schon 
38. Vellberger Trödelmarkt, den Marktaufseher Rüdiger Haag 
für die Stadtverwaltung organisiert. Wie gewohnt findet er vor 
historischer Kulisse auf dem Marktplatz im Vellberger Städtle 
statt. Bei dem großen Angebot der rund 80 Marktbeschicker 
wird sicher jeder Besucher des Floh- oder Trödelmarktes etwas 
Passendes finden. Und wer gar den ganzen Tag herumstöbert, 
wird sicher auch das eine oder andere Schnäppchen machen 
oder etwas finden, was er schon lange gesucht hat. Für die Be-
wirtung ist gesorgt. Der Handel mit den gebrauchten „Gruschd“ 
endet um 16:00 Uhr. Bitte beachten Sie die geltenden Coro-
na-Regeln und halten die Abstände und die Maskenpflicht ein. 
 
Schulzentrum Ilshofen 
2021/22 Pressemitteilung zum Schulanfang nach den Som-
merferien 2021 
Hermann-Merz-Schule  
Nach den Sommerferien beginnt für die Schüler/-innen der 
Unterricht am  Montag, den 13. September 2021 zu folgen-
den Zeiten: 
Klasse 2 Beginn: 8:05 Uhr Ende: 11:25 Uhr 
Klassen 3 und 4 Beginn: 8:55 Uhr Ende: 12:10 Uhr 
Klassen 6 und 7 Beginn: 8:05 Uhr Ende: 11:25 Uhr 
Klassen 8 bis 10 Beginn: 8:55 Uhr Ende: 12:10 Uhr 
•  Die Schulzeit der neuen Erstklässler  beginnt am Don-

nerstag, 16. September 2021 um 10:00 Uhr mit der Ein-
schulungsfeier in der  Großsporthalle  Ilshofen. Der erste 
Elternabend für die neuen Erstklässler findet am Dienstag, 
14. September 2021 um 19:00 Uhr in der Großsporthalle 
statt. 

•  Die Einschulung der neuen Fünftklässler der Werkreal- 
und Realschule  findet am Dienstag, 14. September 2021 
statt. Sie beginnt um 8:30 Uhr mit einem Gottesdienst in 
der Großsporthalle in Ilshofen. Anschließend findet in der 
Großsporthalle ab 9:15 Uhr die Einschulungsfeier statt. 

  
Maria-Montessori-Schule 
Nach den Sommerferien beginnt der Unterricht für die Schü-
ler/-innen: 
Klasse 1 Donnerstag, 16. September 2021 
 Beginn:10:00 Uhr 
   Großsporthalle 
Klassen 2 - 9 Montag, 13. September 2021 
 Beginn: 8:55 Uhr 
 Ende: 11:25 Uhr

Akademie Schloss Kirchberg 
Führung rings um das Schloss 
Kirchberg/Jagst 
Stilkunde lebendig gemacht 
nach langer Coronapause ist es wieder soweit. 
Am Sonntag, 15. August startet Schlossführer Alfred Albrecht 
wieder seine Führungen. 
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Um 14 Uhr findet die Schlossführung „Von der Gotik zum 
Klassizismus“ statt. 
Die Teilnehmer können über 750 Jahre Wissenswertes von der 
Baugeschichte des Barockschlosses erspüren. 
Coronabedingt zeigt Herr Albrecht sehr informativ und inter-
essant den Schloss-Außenbereich. 
Eine Voranmeldung für geimpfte, genesene, getestete Besu-
cher ist bis 14.8.2021 erforderlich. 
Anmeldung: Schlossführer Alfred Albrecht 
Tel.: 07954/ 402 (evtl. auf Anrufbeantworter sprechen). 
Für die Führung wird ein Beitrag von 5€ erhoben. 
 
Meldungen der Akademie Schloss Kirchberg 
KAMMERMUSIK KONZERTE im Schloss Kirchberg 
Von 2. August bis 16. August ist der Internationale Meister-
kurs der Kammermusik mit Künstlern aus der ganzen Welt zu 
Gast bei der Akademie im Schloss Kirchberg. An vier Terminen 
in diesem Zeitraum kommen auch Besucher im Rittersaal in 
den Genuss von erstklassigen Konzerten der internationalen 
Musiker. Der jährlich wiederkehrende Kurs bietet bereits seit 
18 Jahren erfahrenen Musikern aus aller Welt eine exzellente 
Weiterbildung in Kammermusik und Soloinstrumenten durch 
renommierte Künstler. Für 14 Tage werden die Musiker in 
familiärer Atmosphäre die Räumlichkeiten des historischen 
Schlosses mit ihren Klängen füllen. Termine für die öffentli-
chen Konzerte sind am Sonntag, 08. August 2021 um 17.00 
Uhr, Mittwoch, 11. August 2021 um 19.30 Uhr, Samstag, 
14. August 2021 um 19.30 Uhr und Sonntag, 15. August 
2021 um 17.00 Uhr. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei, 
um Spenden wird gebeten. Es gelten die aktuellen Hygi-
enevorschriften.  
KLAVIER: Prof. Kyoko Hashimoto, McGill University  
VIOLINE: Prof. Laura Adriani, McGill University  
CELLO: Prof. Ramon Jaffé, Hochschule Dresden

Unfallkasse Baden-Württemberg 
Schülerinnen und Schüler sind in der Ferienbetreuung 
unfallversichert 
Schutz besteht bei Angeboten der Kommune, Schule, in den 
Sommerschulen sowie bei Förderprogrammen  
Karlsruhe/Stuttgart, den 26.07.2021 
Viele Schülerinnen und Schüler freuen sich auf die bevor-
stehenden Sommerferien und die damit verbundenen Be-
treuungsangebote, in denen gespielt, gebastelt oder Aus-
flüge unternommen werden. Doch was passiert, wenn sich 
ein Kind in der Ferienbetreuung verletzt? Schülerinnen und 
Schüler, die in Ferienzeiten an organisierten Bildungs- und 
Betreuungs-maßnahmen der Gemeinde oder Schule teil-
nehmen, sind über die Unfallkasse Baden-Württemberg 
(UKBW) automatisch und kostenfrei unfallversichert. Der 
Versicherungsschutz besteht auch bei einem Besuch der 
Sommerschulen im Land sowie bei der Teilnahme an den 
Förderprogrammen „Bridge the Gap – Überbrücke die Lü-
cke“, „Lernbrücken“ oder „Lernen mit Rückenwind“ des 
Kultusministeriums Baden-Württemberg. 
Schulkinder erhalten in der Ferienbetreuung bei einem Unfall 
dieselbe umfangreiche Absicherung, die sie auch bei einem 
Unfall während des Schulbesuchs erhalten. Diese Absiche-
rung reicht je nach individuellem Bedarf von einer ambulan-
ten bzw. stationären Versorgung, über Renten- und Pflege-, 
bis hin zu Teilhabeleistungen. Schülerinnen und Schüler sind 
dabei sowohl während der Teilnahme als auch auf den damit 
verbundenen Wegen versichert. Eltern brauchen dafür keine 
besondere Versicherung abzuschließen. 

Sommerschulen und Förderprogramme: Unfallversichert! 
Der gleiche Versicherungsschutz besteht auch für den Som-
merschulunterricht sowie die Teilnahme an den Lern- und 
Förderprogrammen „Bridge the Gap – Überbrücke die Lü-
cke“, „Lernbrücken“ und „Lernen mit Rückenwind“ des 
Kultusministeriums Baden-Württemberg. Diese Angebo-
te sollen den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, Un-
terrichtsinhalte zu wiederholen und coronabedingte Lern-
lücken des zurückliegenden Schuljahres zu schließen, um 
gut vorbereitet in das neue Schuljahr starten zu können. 
 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
Illegales und potenziell gesundheitsschädliches Bambus-
geschirr im Umlauf  
Verbraucherzentralen warnen vor Produkten mit Bambus-, 
Reis- oder Weizenfasern 
•  Verkauf von Kunststoffgeschirr mit Bambus-, Reis- oder 

Weizenfasern unzulässig. 
•  Verbraucher:innen sollten die Produkte nicht mehr be-

nutzen, der Handel die Produkte zurücknehmen und den 
Kaufpreis erstatten. 

•  Verbraucherzentralen fordern: Überwachungsbehörden 
müssen Produkte umfassend und bundesweit zurückrufen. 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und die 
Verbraucherzentralen warnen vor potenziell gesundheits-
schädlichem Kunststoffgeschirr und To-Go-Artikeln mit 
Bambus-, Reis- oder Weizenfasern. Diese Produkte sind 
nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen, wer-
den aber trotzdem seit Jahren verkauft. Der vzbv und die 
Verbraucherzentralen fordern Behörden und Bundesre-
gierung auf, Verbraucher:innen bundesweit zu informieren 
und die Produkte zurückzurufen.  
„Es ist ein Skandal, dass der Handel Verbraucherinnen und 
Verbrauchern weiterhin illegales und potenziell krebserregen-
des Plastik-Geschirr mit Bambus-, Reis- oder Weizenfasern 
anbietet. Der Bundesregierung und den Bundesländern ist 
spätestens seit Juni 2020 bekannt, dass der Verkauf illegal ist. 
Es gibt bisher weder einen bundesweiten Rückruf der betrof-
fenen Produkte noch klare öffentliche Informationen dazu. Das 
ist ein Versäumnis, das die Gesundheit der Verbraucherinnen 
und Verbraucher gefährdet. Das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit sollte schnellstens koordi-
nierend tätig werden,“ sagt Cornelia Tausch, Vorständin der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. 
Verkauf von Kunststoff-Bambus-Bechern ist illegal 
Vermeintlich nachhaltiges Geschirr besteht häufig neben Bam-
bus und anderen Naturmaterialien auch aus Kunststoffen. Ob 
es sich um reine Naturmaterialien oder Kunststoffgemische 
handelt, können Verbraucher:innen oft nicht erkennen. 
Von Kunststoffprodukten, denen Bambusfasern zugesetzt 
sind, ist bekannt, dass sie beim Kontakt mit heißen Getränken 
und Speisen potenziell krebserregendes Formaldehyd abge-
ben können. Die Verbraucherzentralen fordern deshalb seit 
Jahren ein Verbot der gesamten Produktgruppe. 
umfassendere und schnellere Rückrufe  
Die Verbraucherzentralen und der vzbv raten Verbraucher:in-
nen, diese Produkte nicht zu kaufen oder zu verwenden. Fin-
den Verbraucher:innen entsprechende Produkte im Handel, 
können sie den Produktnamen, Hersteller und Verkaufsort 
der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg per Mail an er-
naehrung@vz-bw.de und der für ihren Landkreis zuständigen 
Behörde melden. 
„Behörden und Bundesregierung müssen einen umfassenden 
Rückruf veranlassen und die Öffentlichkeit offensiv und bun-
desweit darüber informieren, Plastikgeschirr mit Naturfasern 
nicht mehr zu verkaufen und zu benutzen. Der Handel sollte 
nicht zugelassene Produkte zurücknehmen und den Kaufpreis 
erstatten. Es handelt sich rechtlich gesehen um mangelhafte 
Produkte“, so Tausch. 
Von einem Rückruf betroffene Unternehmen sollten künftig 
verpflichtet werden, alle ihnen zur Verfügung stehenden Kanäle 
zu nutzen, um Verbraucher:innen zu warnen. Stille Rückrufe 
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sollten der der Vergangenheit angehören. Der Handel muss 
verpflichtet werden, Rückrufinformationen gut sichtbar aus-
zuhängen. 
Die nächste Bundesregierung hat die Vorgaben im Lebens-
mittel- und Futtermittelgesetzbuch zu präzisieren und Ermes-
senspielräume sowie Rechtsunsicherheiten bei den Behörden 
zu verkleinern. Die Behörden benötigen klare Handlungsvor-
gaben für die Anordnung und Durchführung von Rückrufen 
und für die Bereitstellung von öffentlichen Informationen im 
Sinne des Vorsorgeprinzips. Nur dann können sie schnell und 
umfassend tätig werden. 
Weiterführende Informationen zu Bambusgeschirr finden 
Sie auf der Seite der Verbraucherzentrale unter
www.vz-bw.de/node/20573
 
Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau 
Rückgang der Unfallzahlen bei der Waldarbeit 
Erfreuliche Entwicklung: Ein hoher Technisierungsgrad bei 
der Aufarbeitung von Schadholz und wohl auch die effektive 
Präventionsarbeit in der Branche zeigen Wirkung. In 2020 ve-
runglückten deutliche weniger Menschen bei der Waldarbeit 
als im Vorjahr. Auch die Zahl der tödlichen Unfälle ging zu-
rück. Darauf weist die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) hin. 
Die Unfallstatistik der SVLFG macht aber auch deutlich, wie 
gefährlich die Holzernte und die Schadholzaufarbeitung nach 
wie vor sind: 4.834 Arbeitsunfälle wurden der SVLFG gemel-
det (2019: 5.257), 26 Personen verloren bei der Waldarbeit 
ihr Leben (2019: 36). 
Besonders gefährlich: Fällarbeiten und Holzaufarbeitung 
Ähnlich wie im Vorjahr erlitten rund 900 Personen bei Fällarbei-
ten einen Arbeitsunfall. Weitere 1.262 verunglückten im Zuge 
der Holzaufarbeitung (2019: 1.385). Beim Rücken und Heran-
bringen des Holzes sowie bei Verlade- und Transportarbeiten 
kamen 934 Menschen zu Schaden (2019: 899). 
Das höchste Unfallrisiko bei der Waldarbeit ist, von Baumteilen 
wie Stämmen und Ästen getroffen zu werden. 1.533 Personen 
wurden durch sie so schwer verletzt, dass sie mehr als drei 
Tage arbeitsunfähig waren (2019: 1.680). Bedingt durch den 
natürlichen Waldboden verunglückten 1005 Personen, weil sie 
stolperten, ausgerutscht oder hingefallen sind (2019: 1.123). 
Weitere 433 erlitten einen Unfall im Zusammenhang mit der 
Motorsäge (2019: 466). 
Resümee und Ausblick 
Trotz berechtigter Befürchtungen ist es bislang nicht zu einem 
Anstieg der Forstunfälle durch das anhaltende Schadholzge-
schehen gekommen. Im Gegenteil: Erstmals verzeichnete die 
SVLFG mit 4.834 weniger als 5.000 meldepflichtige Forstun-
fälle. Die Gründe für diese Entwicklung liegen augenschein-
lich – neben den in 2020 geringen Holzpreisen - vorrangig 
in mehr und organisiertem Technikeinsatz auf den großen 
Schadholzflächen sowie den allerorts sensibilisierenden Prä-
ventionsaktivitäten in der Branche. Die ungeachtet dessen 
zahlreichen Forstunfälle im Zusammenhang mit abgestorbe-
nen Baumteilen, die 26 tödlichen Forstunfälle 2020 und der 
Höchststand in 2019 mit 36 Todesfällen, davon 25 bei der 
Holzernte, zeigen: Wenn mit der der Motorsäge im Schadholz 
gearbeitet wird, ist das Unfallrisiko besonders hoch. Inwieweit 
die rasant gestiegenen, hohen Holzpreise in 2021, gerade im 
vom Einschlagsstopp ausgenommenen Kleinprivatwald, zu 
einem gegenläufigen Effekt beim Unfallgeschehen führen, 
bleibt abzuwarten. 
Weniger Unfälle in den grünen Berufen 
Insgesamt verzeichnete die SVLFG in Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau für 2020 einen Rückgang der Unfallzahlen von 
rund 4.000 Unfällen (2020: 64.060; 2019: 68.064). Ebenfalls 
gesunken ist die Zahl der Unfalltoten: 113 Personen verloren 
ihr Leben bei der Arbeit (2019: 132). 
Informationen für mehr Arbeitssicherheit 
Auf der Internetseite der SVLFG unter www.svlfg.de/forst fin-
den sich unter anderem Fachbeiträge zur sicheren Waldarbeit, 

Muster-Gefährdungsbeurteilungen, Broschüren, Lehrfilme, die 
App „Stockfibel to go“ zum Download und eine Liste der an-
erkannten Fortbildungsstätten für Motorsägenkurse. 
Fortbildung lohnt sich 
Für SVLFG-Versicherte lohnt sich Fortbildung besonders: Für 
einen zwei- bis fünftägigen Lehrgang an einer von der SVLFG 
anerkannten Fortbildungsstätte gewährt die SVLFG folgende 
Zuschüsse: 
für einen zweitägigen Kurs: 60 Euro 
für einen dreitägigen Kurs: 75 Euro 
für einen fünftägigen Kurs: 105 Euro 
So einfach geht’s: Fortbildungsteilnehmer geben bei der 
Anmeldung in der Fortbildungsstätte ihre SVLFG-Mit-
gliedsnummer an. Nach Abschluss des Lehrganges erhal-
ten sie von dort einen Gutschein, der ausgefüllt wird und 
per Mail an praevention@svlfg.de geschickt werden kann. 
 
Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau 
LKK zahlt Prämie bei Nichtinanspruchnahme von Leis-
tungen 
Mitglieder der Landwirtschaftlichen Krankenkasse (LKK) kön-
nen eine Prämie beantragen, wenn sie im abgelaufenen Ka-
lenderjahr länger als drei Kalendermonate dort versichert 
waren und keine Leistungen für sich und ihre über 18 Jahre 
alten mitversicherten Angehörigen in diesem Kalenderjahr 
beansprucht haben. 
Die Prämie beträgt ein Zwölftel der im Kalenderjahr gezahlten 
Beiträge. Wer für 2021 eine Prämie in 2022 erhalten möchte, 
muss dies der LKK bis zum 30. September 2021 schriftlich 
mitteilen. Das Formular kann im Internet unter www.svlfg.de/
mediencenter abgerufen werden. 
Die Frist gilt nur für diejenigen, die bisher noch keine Teilnah-
meerklärung abgegeben haben. 
Wurde eine solche bereits eingereicht, verlängert sich diese 
automatisch um ein Jahr, sofern sie nicht gekündigt wurde. 
Gesetzliche Vorsorgeuntersuchungen können weiterhin in 
Anspruch genommen werden, ohne dass die Prämie entfällt. 
Dazu gehören unter anderem Leistungen der Primärpräventi-
on, zur Verhütung von Zahnkrankheiten, bei Schwangerschaft 
und Mutterschaft oder zur Früherkennung von Krankheiten 
(zum Beispiel Krebsvorsorge oder Herz-Kreislauf-Checkup) 
sowie Schutzimpfungen oder Kindervorsorgeuntersuchungen. 
Mitversicherte Kinder unter 18 Jahren sind komplett ausge-
nommen, das heißt, der Kinderarztbesuch schmälert die Prä-
mie nicht. Der Antrag ist ein Jahr lang bindend. Er kann vom 
Mitglied mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf eines 
Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden. Ansonsten ver-
längert er sich jeweils um ein weiteres Jahr. 
Weitere Informationen im Internet unter:
www.svlfg.de/praemienzahlung-lkk
 
Kulturstiftung Hohenlohe 
Ausstellung „Beethoven & Co. in Hohenlohe“ 
2. August – 10. September 
Zu jeder Kultursommer-Spielzeit gehört seit vielen Jahren eine 
Sonderausstellung, die das Musikfestival zusammen mit sei-
nem Hauptsponsor der Sparkasse Hohenlohekreis gemeinsam 
initiiert und realisiert. 
Die für letztes Jahr im Beethoven-Jubiläumsjahr anberaum-
te Ausstellung „Beethoven & Co. in Hohenlohe“ wird nun ab 
2. August im Kundenfoyer der Sparkasse Künzelsau gezeigt 
und ist bis zum 10. September zu sehen. Die Informations-
tafeln dieses Jahr zu zeigen passt aus einem wesentlichen 
Grund: 1791 hält sich der junge Ludwig van Beethoven in 
Mergentheim auf. Nach dem Geburtstagsjahr Beethovens 
2020 jährt sich dieses Ereignis nun zum 230. Mal. Die Aus-
stellung belichtet kurz, welche großen Komponisten sich in 
Hohenlohe aufgehalten haben und welche Beziehungen sie 
ins Hohenlohische hatten. Gezeigt wird der Stammbaum Jo-
hann Sebastian Bachs, der sich in Öhringen und Langenburg 
verzweigt und erklärt wie Franz Liszt von Kardinal Gustav 
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Adolf von Hohenlohe-Schillingsfürst gefördert wird und wie es 
durch eine geplante Hochzeit zu einer verwandtschaftlichen 
Beziehung nach Schillingsfürst gekommen wäre. Auch zu er-
fahren ist, was Mozart in Crailsheim bei einem Kutschstopp 
unternommen hat. 
Darüber hinaus werden ebenso Hohenloher Komponisten in 
Kurzbiografien vorgestellt, die fast in Vergessenheit geraten 
sind, deren Werke allerdings von nicht zu unterschätzender 
kompositorischer Qualität sind, wie z.B. Friedrich Witt oder 
Johann Gottfried Arnold. Des Weiteren kann man lesen, wie 
Carl Ludwig Junker, Komponist und Pfarrer aus Kirchberg an 
der Jagst, den jungen Beethoven in Mergentheim spielen hört 
und darüber berichtet. Ferner werden die Hofkapellmeister 
der hohenloher Fürstenhöfe und die musikalische Tradition 
der Harmoniemusiken vorgestellt – gewissermaßen die frühe 
Grundlage für das Musikfestival Hohenloher Kultursommer. 
Der Eintritt ist frei. Die informativen Tafeln und weitere Aus-
stellungstücke können während den Öffnungszeiten der Spar-
kasse besichtigt werden. 
Musikalisch wird dieses Thema im gleichnamigen Konzert am 
18. September in der Jakobuskirche in Niederstetten – Ge-
burtsort von Friedrich Witt und Heinrich Düring – gewürdigt. 
Die Fürstlich Löwensteinische Hofmusik hat dafür Stücke im 
Programm, die seit über 200 Jahren nicht mehr aufgeführt 
wurden.
 
LBG unterstützt beim Antrag auf Waldprämie 
Noch bis zum 30. Oktober 2021 können private und kommu-
nale forstwirtschaftliche Unternehmen bei der Fachagen-
tur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) die „Nachhaltig-
keitsprämie Wald“ des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft beantragen. Dafür ist unter anderem die 
Bestätigung der Flächengröße durch die Landwirtschaftli-
che Berufsgenossenschaft (LBG) notwendig.  
Auf der Internetseite www.bundeswaldpraemie.de informiert 
die Bundesregierung darüber, dass sie mit der Prämie Waldei-
gentümer unterstützt, die sich mit einer aktiven, nachhaltigen 
und verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung trotz der wid-
rigen Umstände gegen den Klimawandel stemmen und dies 
durch eine unabhängige Zertifizierung dokumentieren. 
LBG-Service für Antragsteller 
Die LBG verfügt deutschlandweit über den umfassendsten Da-
tenbestand zum privaten und kommunalen Wald. Sie ist damit 
einer der ersten Ansprechpartner, wenn es um die verlässli-
che Bestätigung von Flächen geht. Bei der Antragstellung auf 
die Nachhaltigkeitsprämie Wald ist es deshalb unter anderem 
notwendig, den letzten LBG-Beitragsbescheid einzureichen. 
Schon in 60.000 Fällen geholfen  
Im vergangenen Jahr wurden mehreren tausend Mitgliedern 
Mehrexemplare des letzten Beitragsbescheides von der LBG 
übersandt. Auf Basis einer gesetzlichen Regelung konnte die 
LBG darüber hinaus bereits in über 60.000 Fällen Waldbesit-
zern helfen und die Größe der erfassten Waldfläche der FNR in 
einem maschinellen Verfahren bestätigen. Die LBG erleichtert 
dadurch das Verwaltungsverfahren und hilft den betroffenen 
Mitgliedern. Da dieser Service nicht zu den gesetzlichen Auf-
gaben der LBG gehört, werden ihr alle entstehenden Kosten 
von der FNR erstattet. 
Informationen zur Antragstellung 
Anträge auf Waldprämie können bei der FNR noch bis zum 30. 
Oktober 2021 unter  www.bundeswaldpraemie.de gestellt wer-
den. Die Unterstützung durch die LBG dauert bis Ende 2021 an. 
 
KreisLandFrauenverband Schwäbisch-Hall 
5-tägige Busreise vom 26.09. bis 30.09.2021 in die Stei-
ermark 
Die Steiermark mit ihrem „Rebenmeer“ und den zahlreichen 
Obstplantagen, auch „Obstgarten Österreichs“ genannt, hat 
sich den Beinamen „Grünes Herz Österreichs“ redlich verdient. 
Auf dieser Reise erleben Sie nicht nur die wunderschöne Land-
schaft, sondern auch die Erzeugung von steirischen Spezia-
litäten wie Kürbiskernöl und entdecken die Hauptstadt Graz. 

Die Steiermark bietet die perfekte Kulisse für eine vielfältige, 
abwechslungsreiche und genussvolle Reise. 
Am 1. Tag Anreise in die Steiermark. Der 2. Tag ist bestimmt 
durch den Besuch der Vulcano-Schinkenwelt und der Essig-
manufaktur Gölles mit jeweiliger Verkostung und dem an-
schließenden Besuch der Riegersburg. Am 3. Tag steht die 
südsteierische Weinstraße mit dem Besuch eines Weingutes 
auf dem Programm. Die Stadt Graz und Schladming werden 
am 4. Tag besichtigt. An diesem Tag erfahren Sie auch viel 
über die Beere Aronia. Nach dem Besuch der Lodenwalke im 
Ramsau am Dachstein treten wir die Heimreise an. 
Preis pro Person im Doppelzimmer: 698,- €; Einzelzimmer-
zuschlag: 60,- € 
Mindestteilnehmer: 26 Personen 
Anmeldeschluss: 08.08.2021 
Anmeldungen bei: 
KreislandFrauen Schwäbisch Hall 
Anita Haag, Obere Dorfstraße 10, 74544 Michelbach/Bilz 
Tel.: 0791 43793, Fax: 0791 9430344 
E-Mail: anitahaag@t-online.de
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Kreisverkehr
Setzen Sie Buchstaben so in die leeren Felder ein, dass sich 
– kreisförmig – jeweils ein Begriff rund um den Sommer er-
gibt. Dieser kann entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn 
verlaufen.

© DEIKE PRESS 753R31R3

Lösung: 1. Badehose, 2. Eisdiele, 3. Sandalen, 
4. Tretboot, 5. Picknick
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Strandtuch
 batiken

- ein großes Baumwoll
- oder Leinentuch (z. B. ein altes Bettlaken) 
- eine Textilfarbe deiner Wahl (aus der Drogerie) 
- Batik-Fixiermittel (aus dem Bastelladen) 
- eine dicke Paketschnur 
- einen großen Eimer 
- einen alten Kochlöffel 
- Einweghandschuhe

Verdreh und verknote das Tuch 
zu einer dicken „Wurst“ und 
binde es an einigen Stellen mit 
der Paketschnur ab. Diese Stellen 
bleiben später heller.

Das brauchst du:

so geht es

2.

4.

5.

6.

3.

1.

Damit deine Hände keine Farbe 
abbekommen, solltest du nun 
die Handschuhe anziehen. Füll 
den Eimer mit Wasser und rühr 
mit dem Kochlöffel die Farbe 
ein. Was Wassertemperatur sowie Wasser- und Farbmenge 
betrifft, solltest du die Angaben auf der Packung 
beachten. Lass dir dabei von einem Erwachsenen helfen! 

Spül das noch abgebundene Tuch 
anschließend so lange mit warmem 
Wasser aus, bis dieses klar ist. 

Anschließend kannst du die Paketschnur entfernen und 
das Tuch nochmals unter warmem Wasser ausspülen und 
trocknen lassen.

Damit die Farbe nicht so schnell 
verblasst, solltest du das Tuch 
anschließend noch in ein Bad aus 
Fixiermittel legen. Lass dir auch 
dabei von einem Erwachsenen 
helfen!

Jetzt legst du das verknotete Tuch für etwa 
eine Stunde in die aufgelöste Farbe. Je 
länger es darin badet, desto intensiver wird 
die Farbe. 


